
   

 

Pflichtenheft 

 

Auftraggeber:  

Ringier AG, Blick am Abend, Dufourstrasse 49, 8008 Zürich 

20 Minuten AG, 20 Minuten + 20 Minuten Friday, Werdstrasse 21, 8021 Zürich 

Ringier AG und 20 Minuten AG bilden zusammen die einfache Gesellschaft «IGGB», das 
heisst die Interessengemeinschaft Gratiszeitungen Bern  

(im weiteren zusammen Verlage der «IGGB» genannt) 

 

Auftragnehmer: 

Transportunternehmen 

(im weiteren «TO» genannt) 

 

Präambel: 

Die Stadt Bern, handelnd durch den Gemeinderat, vertreten durch die Direktion für Tiefbau, 
Verkehr und Stadtgrün, Tiefbauamt, Bundesgasse 38, Postfach, 3001 Bern, räumt den ein-
zelnen Verlagen der IGGB Sondernutzungskonzessionen betreffend Beanspruchung des 
öffentlichen Grundes zum Aufstellen von Verteilkästen für Gratiszeitungen ein. 
 
Die Sondernutzungskonzessionen halten in Abschnitt C, Kap. III Ziffer 5 folgende Verpflich-
tung fest: „Die Konzessionärin sorgt für ein einwandfreies Erscheinungsbild der Verteilkästen 
und für Sauberkeit in deren Umfeld. Sie reinigt oder ersetzt verschmutzte, verrostete oder 
beschädigte Verteilkästen, entfernt daran angeschlagene Plakate und sorgt mit geeigneten 
Massnahmen dafür, dass in der Umgebung der Verteilkästen keine Gratiszeitungen herum-
liegen. Sie arbeitet zu diesem Zweck mit anderen Konzessionärinnen zusammen.“ 
 
Der nachfolgende Auftrag definiert die täglichen Verrichtungen durch die beauftragte Trans-
portorganisation (TO) im Sinne eines Pflichtenheftes, welches gegenüber der Stadt Bern und 
für die Verlage der IGGB als Richtlinie für die Einhaltung der genannten Bestimmung der 
Sondernutzungskonzessionen dient. Die Stadt Bern erhält Kenntnis dieses Pflichtenheftes 
und setzt die ordentliche Durchführung des darin enthaltenen Auftrages für die Erteilung der 
Sondernutzungskonzessionen in den nächsten Jahren voraus. 
 
 
1. Auftrag/Dienstleistung 

 
Die Verlage der IGGB betreiben in der Stadt Bern an achtzig (80) Standorten Verteilkäs-
ten zur Abgabe von Gratiszeitungen auf öffentlichem Grund.  
 
Die Verlage der IGGB beauftragen TO, jeweils montags bis und mit samstags mit der 



   

 

Zählung und Entsorgung der nicht bezogenen Gratiszeitungen (Remissionen) aus allen 
Verteilkästen und zwar separat für die Gratiszeitungen der einzelnen Verlage der IGGB. 
 
Die Verlage der IGGB erteilen TO den Auftrag zur Reinigung (Einsammeln von herumlie-
genden Gratiszeitungen) in der unmittelbaren Umgebung der 80 Verteilkästen, d.h. in-
nerhalb eines Radius von 8 (acht) Metern. 
 
Die Zählung und Entsorgung der Remissionen sowie die Reinigung in der Umgebung der 
Verteilkästen erfolgen entsprechend dem Erscheinungsrhythmus der Gratiszeitungen wie 
folgt:  
• 20 Minuten täglich ab 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, jeweils montags bis freitags gemein-

sam mit der Bedienung der Verteilkästen von Blick am Abend (freitags auch mit der 
Bedienung von 20 Minuten Friday); 

• Blick am Abend täglich ab 03.00 Uhr bis 06.30Uhr, jeweils dienstags bis freitags ge-
meinsam mit der Bedienung der Verteilkästen von 20 Minuten; 

• Blick am Abend und 20 Minuten Friday jeweils samstags bis 12.00 Uhr (alle Verteil-
kästen sind über das Wochenende leer). 

 
 
Leistungsumfang 

 

TO erfasst die Anzahl Exemplare aller in den Verteilkästen liegengebliebenen Zeitungen 
(Remissionen) pro Standplatz auf zur Verfügung gestellten Fahrtenlisten und übermittelt 
die Werte per Internetplattform oder sonstige geeignete Kommunikationsmittel unmittel-
bar nach dem Ende der Touren (siehe Ziffer 4 Absatz 2 nachstehend) an die einzelnen 
Verlage der IGGB. Das sichert die schnelle Auflagensteuerung der einzelnen Gratiszei-
tungen mit dem Ziel, möglichst wenige Remissionen zu erzeugen. 
 
Während der Bedienung festgestellte Mängel (defekte Verteilkästen, unkorrekte Aufstel-
lung, grössere Verschmutzungen etc.) werden ebenfalls auf der Fahrtenliste vermerkt 
und an die einzelnen Verlage der IGGB übermittelt, damit die notwendigen Servicearbei-
ten innert kurzer Frist durchgeführt werden können.  
 
TO stellt sicher, dass für ausserordentliche Fälle von Verunreinigungen durch Gratiszei-
tungen montags bis freitags tagsüber zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr ein Pikettdienst 
über eine Telefonnummer sowie eine Mailadresse erreichbar ist, der einen Reinigungs-
dienst für die unmittelbare Behebung der Verunreinigung aufbieten kann. Diese Telefon-
nummer und Mailadresse werden insbesondere auch der Stadt Bern (Tiefbauamt) zur 
Verfügung gestellt. 
 
TO sorgt dafür, dass keine Remissionen und kein Bindematerial in öffentlichen oder pri-
vaten Abfallbehältern entsorgt werden. 
 
TO ist für die fachgerechte Rückführung der Remissionen in die Altpapierverwertung be-
sorgt und bringt die Kosten und den /Erlös aus der Papierentsorgung in die Gesamtrech-
nung ein. 
 
Allfällig neue Standorte von Verteilkästen oder Veränderungen von Standorten auf öffent-



   

 

lichem Grund werden nach Möglichkeit 3 (drei) Arbeitstage vor Inbetriebnahme TO ge-
meldet. 
 
 

2. Entschädigung 

 

TO wird für seine Aufwendungen durch die einzelnen Verlage der IGGB gemäss Offerte 
vom 11. Dezember 2008  entschädigt. TO rechnet monatlich mit den einzelnen Verlagen 
ab. Jeder Verlag ist gegenüber TO für die Bezahlung seiner Rechnungen alleine verant-
wortlich.  
 
Die Aufwendungen der TO werden periodisch, mindestens ein Mal pro Semester, durch 
die Verlage der IGGB überprüft und die Entschädigung gegebenenfalls neu festgelegt. 
 

 

3. Dienstleistungserfüllung, Qualität 

 

TO sorgt dafür, dass die Verteilkästen in einem einwandfreien Zustand sind, an den 
Standplätzen Ordnung und Sauberkeit herrschen sowie bei der Bedienung der Verteil-
kästen kein unnötiger Lärm verursacht wird. 
 
TO meldet dem Verlag täglich bis spätestens 08.00 Uhr (abends bis spätestens 18.00 
Uhr) die gemessenen Remissionen sowie allfällige Schäden an den Verteilkästen, damit 
letztere rasch behoben werden können. 
 
TO sorgt bei Ausfall eines Fahrers (Krankheit, Unfall) für einen entsprechenden Ersatz. 
 
TO sorgt dafür, dass die Fahrzeuge als Bedien- und Reinigungsfahrzeuge mit den Ver-
lagsnamen oder den Zeitungsprodukten gekennzeichnet sind. 
 
TO sorgt dafür, dass die Bedien- und Reinigungsfahrzeuge sich verkehrsrechtlich korrekt 
verhalten. Allfällige zusätzlich notwendige Bewilligungen zum Anfahren von Standorten 
sind von TO einzuholen. 
 

 
4. Diverse Bestimmungen 

 

Dieses Pflichtenheft tritt mit Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft. Es bildet einen 
integrierenden Bestandteil der noch zu erstellenden Vereinbarung zwischen den Verla-
gen der IGGB und der TO. Änderungen und Ergänzungen dieses Pflichtenheftes erfolgen 
in Schriftform und setzen das Einverständnis aller Verlage der IGGB voraus. Alle Ände-
rungen und Anpassungen sind auch der Stadt Bern (Tiefbauamt) mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Zürich, den  Zürich, den 
 

Die Auftraggeber Der Auftragnehmer 
 

 

 

Ringier AG Transportunternehmen 

 

____________________________ ____________________________ 

 

 

20 Minuten AG 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


